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Stellungnahme zum Antrag der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 
„Wärmewende versorgungssicher, nachhaltig und sozial gestalten“  

(BT-DRS. 20/4675) 

 

1. Eingangsstatement 

Der BDH unterstützt die Klimaziele der Bundesregierung, nach denen der Treibhausgasausstoß bis zum 
Jahr 2030 um 65 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 verringert werden und bis zum Jahr 2045 die 
Klimaneutralität erreicht werden soll. Der Gebäudewärmemarkt spielt dabei eine wichtige Rolle. Die 
zentralen Politikinstrumente für den Gebäudewärmemarkt sind dabei das Gebeäudeenergiegesetz 
(GEG) sowie die Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG). Das GEG setzt dabei einen Rahmen für 
Gebäudeeigentümer und wird ergänzt durch eine Förderkulisse, die in ihrer Kombination für erhebliche 
Fortschritte bei der Wärmewende geführt haben. 

So hat sich der Markt für Wärmeerzeuger als Folge der Förderung in den letzten Jahren sehr positiv 
entwickelt und hat im letzten Jahr einen Absatz von fast einer Millionen neuen Heizungen erreicht. Die 
Heizungsmodernisierung allein im letzten Jahr hat zu einer CO2-Vermeidung von jährlich rund 2,2 
Millionen Tonnen geführt, wie das Institut für Technische Gebäudeausrüstung in Dresden errechnet 
hat.1 Dies zeigt, dass der Wärmemarkt auf einem guten Weg ist. Neue Vorgaben sollten insoweit 
ausgewogen sein, dass ein Einbruch des Modernisierungsmarktes in jedem Fall verhindert werden muss, 
da das Durchschnittsalter der Heizungen in Deutschland nach wie vor bei rund 17 Jahren liegt. Nicht 
einmal jede zweite Heizung entspricht den modernen Standards. Die bestehende Förderkulisse in 
Kombination mit einem Ordnungsrecht, welches die gesamte Breite der technologischen Lösungen 
zulässt, führt zu dem Ergebnis einer konstanten und zunehmenden CO2-Minderung im 
Gebäudewärmemarkt.  

 

2. Weiterentwicklung des Ordnungsrahmens 

Bei der Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sollen neue Anforderungen eingeführt werden, 
die die weiterhin bestehende Zielverfehlung des Gebäudesektors in Hinblick auf das Bundes-
Klimaschutzgesetz adressieren und damit die sektorspezifischen CO2-Emissionen weiter senken. So soll 
sowohl für den Neubau als auch insbesondere für Bestandsgebäude die Einbindung erneuerbarer 
Energien erhöht werden, indem besondere Anforderungen an neu einzubauende Heizungsanlagen 
gestellt werden.  

Vorrangiges Ziel sollte es sein, den Anteil erneuerbarer Energieträger in Verbindung mit einer effizienten 
Anlagentechnik zu erhöhen. Dabei muss der Gesetzgeber jedoch beachten, dass durch neue 
Anforderung die Eigentümer der betroffenen Immobilien und im Falle vermieteter Objekte weder die 
Vermieter noch die Mieter wirtschaftlich überfordert werden. Darüber hinaus muss beachtet werden, 
dass technisch oder faktisch nicht erfüllbare Vorgaben in einem Bundesgesetz drohen, regelungsleer zu 
bleiben. Insbesondere Anforderungen an die Nutzung flüssiger und gasförmiger Energieträger wie auch 
feste Biomasse verhindern deren Einsatz. So ist zum Beispiel der Einsatz von flüssigen und gasförmigen 
Energieträgern aufgrund eines erwartbar fehlenden Angebots erneuerbarer Energieträger nach 

 
1 https://www.bdh-industrie.de/fileadmin/user_upload/Pressemeldungen/Kurzanalyse_Einsparungen_an_THG-
Emissionen_durch_Austausch_von_Waermeerzeugern_im_Jahr_2022_.pdf  



 
 

Maßgabe des Gesetzes von den Eigentümern innerhalb von extrem kurzen Umsetzungsfristen nicht zu 
erfüllen.  

Neue Vorgaben für den Wärmemarkt sollten sich daher auf drei Punkte konzentrieren, die auch in der 
Einflusssphäre der Eigentümer und Planer liegen. Darüber hinaus sind bezüglich der Energieträger 
Rahmen zu setzen, die es den Eigentümern ermöglichen, diese perspektivisch auch zu beziehen: 

1. Anforderungen an die effiziente Anlagentechnik 
2. Gebäudenahe Einbindung erneuerbarer Energien 
3. Transformationspläne für alle Energieträger 

Zu beachten bei allen drei Punkten ist, dass die Umsetzung der neuen Vorgaben und Anforderungen 
bezüglich der Fristen nicht zu einer Überforderung des Marktes (u.a. durch die wirtschaftliche 
Überforderung der Verpflichteten) und damit zu einer Verlangsamung der dringend notwendigen 
Modernisierungstätigkeit führt. Eine grundlegende Änderung der ordnungsrechtlichen Vorgaben für 
den Gebäudewärmemarktes mit einer kurzen Fristigkeit wird weder den Bürgern noch den Herstellern, 
Planern oder dem Handwerk gerecht. 

 Anforderungen an die effiziente Anlagentechnik und Einbindung erneuerbarer Energien 

Der eingesetzten Anlagentechnik wird bereits heute durch das Gebäudeenergiegesetz Vorgaben 
bezüglich der Effizienz sowie der Einbindung erneuerbarer Energien gemacht, vorrangig bezogen auf 
den Neubau. Neue Vorgaben für die Heizungsmodernisierung im Bestand müssen ausgewogen auf die 
Heterogenität des Gebäudebestandes und der Gebäudeeigentümer angepasst werden und einfach und 
praktikabel umsetzbar sein. Die Heizungsindustrie stellt heute ein breites Lösungsangebot effizienter 
Anlagentechnik auf Basis von erneuerbaren und klimaneutralen Energien für alle Anwendungsfälle 
(sowohl in Bezug auf die Eigenschaften der Gebäude als auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Eigentümer und Mieter) zur Verfügung. Dieses Lösungsangebot beinhaltet neben Technologien zur 
Verringerung des Energieverbrauches (wie z.B. Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung oder 
intelligenter Gebäudesteuerung) auch Wärmeerzeuger, die bereits heute mit erneuerbaren 
Energieträgern betrieben werden können und problemlos weitere erneuerbare Energiequellen 
gebäudenah einbinden können. Damit zahlt das moderne Lösungsangebot der Heizungsindustrie bereits 
heute unmittelbar auf die klimapolitischen Ziele Deutschlands ein (s. Grafik 1).  
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Jede der anlagentechnischen Maßnahmen sollte in einem novellierten GEG eine anteilige 
Anrechenbarkeit auf die angestrebte Nutzungspflicht von 65 Prozent erneuerbarer Energien zugewiesen 
werden. Dies hat den Hintergrund, dass ein solches Vorgehen einfach und verständlich umsetzbar ist 
und darüber hinaus nicht nur der Einsatz von erneuerbaren Energien adressiert wird, sondern einzelne 
technische Maßnahmen auch den Energieverbrauch der Gebäude reduzieren, wodurch der absolute 
Bedarf an erneuerbaren Energien sinkt und gleichzeitig die Anlagentechnik auf den Einsatz innovativer 
neuer Energieträger vorbereitet und damit zukunftssicher gemacht wird. Die verpflichteten Eigentümer 
können anhand einer solchen Liste einfach ersehen, welche Maßnahmen und Kombinationen 
(Hybridisierung) sie aus dem verfügbaren Angebot der Anlagentechnik für ihre Anforderungen und ihre 
finanziellen Möglichkeiten wählen können, um den Vorgaben eines novellierten 
Gebäudeenergiegesetzes gerecht zu werden.  

Bei den gas- und flüssigbasierten Anlagen ist dabei darauf zu achten, dass diese EE-ready und Hybrid-
ready sind. Das bedeutet, dass die Heiztechnik nicht nur mit erneuerbaren oder CO2-freien 
Energieträgern betrieben werden können, sondern zusätzlich auch einfach durch eine Wärmepumpen- 
oder Biomasse-Beistelllösung ergänzt werden können. So kann sichergestellt werden, dass die neu 
verbaute Heizung bis zum Jahr 2030 entweder den vorgegebenen Anteil erneuerbarer Energieträger 
einsetzen kann oder aber die Pflicht der Nutzung Erneuerbarer durch die Erneuerbaren-Beistelllösung 
abgedeckt werden kann. Dadurch kommt es nicht zu einem „fossilen Lock-in“, sondern schafft die 
notwendige Flexibilität zur Reaktion auf die Entwicklung der Energiemärkte und die Verfügbarkeit der 
CO2-freien Energieträger. 

Der Eigentümer kann über die verpflichtende schrittweise Erfüllung eines individuellen 
Sanierungsfahrplans die notwendigen technischen Anlageninstallationen bis zum Jahr 2030 umsetzen 
und so der Anforderung eines novellierten Gebäudeenergiegesetzes genügen. 

Die vorgeschlagenen anlagentechnischen Varianten unter Berücksichtigung einer gebäudenahen 
direkten Einbindung erneuerbarer Energien und eines individuellen Sanierungsfahrplans stellen sich 
gemäß in Grafik 2 für Ein- und Zweifamilienhäuser dar. 

Grafik 2 

 



 
 

Bezüglich der Energieträger ist darauf zu achten, dass die Anrechnung des Einsatzes erneuerbarer oder 
klimaneutraler Energien der Einsatz jeweils anteilig auf die Erfüllungspflicht anzurechnen ist. Da die 
Verfügbarkeit heute nicht absehbar ist in Hinblick auf leitungsgebundene und dezentral belieferte 
Energie, müssen für alle Energieträger Vorgaben formuliert werden, dass die Lieferanten oder 
Netzbetreiber / Versorger ihre Produkte bis zum Jahr 2045 allein aus erneuerbaren oder klimaneutralen 
Quellen bereitstellen. Entsprechende Transformationspläne befinden sich nach Information des BDH bei 
den Gasnetzbetreibern in Vorbereitung und werden voraussichtlich auch im Rahmen der kommunalen 
Wärmeplanung auch für die Betreiber von Wärmenetzen verpflichtend eingeführt werden. 

Eine Sonderstellung sollten vor dem Hintergrund der Wärme- und Energiewende in Deutschland den 
sogenannten Sektorenkopplungstechnologien zukommen. Dazu gehören die Brennstoffzelle, die 
motorische KWK sowie die Wärmenetze. Während die dezentralen Technologien Brennstoffzelle und 
motorische Kraft-Wärme-Kopplung nicht nur die Gebäude mit Wärme, sondern auch über die dezentrale 
Stromerzeugung sowohl Gebäude versorgen sowie das örtliche Stromnetz unterstützen können, bilden 
Wärmenetze die Möglichkeit der Nutzung von unvermeidbarer Abwärme und anderer erneuerbaren 
Wärmequellen.  

Daher sollten diese für die Energie- und Wärmewende wichtigen dezentralen 
Sektorkopplungstechnologien als Erfüllungsoption bei neuen Anforderung berücksichtigt und nicht mit 
zusätzlichen Anforderungen belastet werden. Die Versorgung mit klimaneutralen und erneuerbaren 
Energieträgern wird dann analog zu den Wärmenetzen durch einen Transformationsplan der Netz- oder 
Verteilinfrastruktur sicherzustellen sein, damit keine Zielverfehlungen zu befürchten sind. 

Die Nutzung von fester Biomasse darf nicht durch weitere kostenträchtige Auflagen erschwert werden. 
Ein verpflichtender Einsatz von Solarthermie oder alternativ Photovoltaik in Kombination mit einer 
elektrischen Warmwasserbereitung setzt kostenträchtige zusätzliche Anforderungen für den bereits an 
sich vollständig klimaneutralen Energieträger der Holzenergie, mit der die angestrebte Vorgabe eines 
Einsatzes von 65 Prozent erneuerbarer Energien bereits übererfüllt wird. 

 Transformationspläne für alle Energieträger 

Der Gebäudeeigentümer als Adressat des Gebäudeenergiegesetzes hat nur begrenzten Einfluss auf das 
Angebot der leitungsgebundenen bzw. der am Markt zur Verfügung stehenden Energieträger. Dies gilt 
sowohl für Strom, gasförmige, flüssige und feste Energieträger sowie für die Anbindung an ein 
bestehendes oder neu zu errichtendes Wärmenetz.  

Die Verfügbarkeit von erneuerbaren und klimaneutralen Energieträgern ist eine Aufgabe der Lieferanten 
und Versorger, die wiederrum auf die unterstützende gesetzliche Rahmensetzung seitens des Staates 
angewiesen sind, um den Ausbau dieser Energieträger vorantreiben zu können. Diese sollen bis zu einem 
Stichtag einen sogenannten Transformationsplan vorlegen, der detailliert die zunehmende Einbindung 
klimaneutraler Energieträger oder unvermeidbarer Abwärme darlegt und die vollständige 
Dekarbonisierung der Wärmeversorgung bis zum Jahr 2045 vorsieht. Genauere Anforderungen an diese 
Transformationspläne müssten in einem gesonderten Rechtsakt geregelt werden. Bezüglich der 
notwendigen Festlegungen kann man sich an die Ausbaupläne für erneuerbare Energien im Stromsektor 
anlehnen. Dabei ist zu beachten, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien im Stromsektor bereits 
sehr früh begonnen wurde und der Aufbau der bestehenden erneuerbaren 
Stromerzeugungskapazitäten in der Vergangenheit erhebliche staatliche Unterstützung erfahren hat. 

Deutschland als Industrieland ist zwingend auf eine kostengünstige Versorgung mit erneuerbaren und 
klimaneutralen Energieträger angewiesen. Daher ist es essenziell, dass die Versorgung mit den 
benötigten Mengen an wettbewerbsfähig bepreisten klimaneutralen Energieträgern für alle Sektoren 



 
 

geplant und organisiert wird. Gelingt der Markthochlauf nicht, so werden die klimapolitischen Ziele 
Deutschlands faktisch nicht zu erreichen sein. Der Gebäudewärmemarkt kann bei dem Markthochlauf 
dieser Energieträger mit einer gesicherten Nachfrage und einer geringeren Preiselastizität als der 
Industriesektor eine gewichtige Rolle spielen.  

 

3. Soziale Ausgewogenheit neuer ordnungsrechtlicher Vorgaben 

Neue ordnungsrechtliche Vorgaben werden in aller Regel mit höheren Investitionskosten für die 
Eigentümer verbunden sein. In Anbetracht der Unsicherheit bezüglich der Entwicklung der Energiepreise 
und deren relativen Verhältnissen ist dabei nicht sicher, dass sich neu verordnete Regelungen tatsächlich 
wirtschaftlich darstellen bzw. ob diese überhaupt vor dem Hintergrund der finanziellen 
Leistungsfähigkeit der Eigentümer in der Eingangsinvestition geleistet werden können. Dieser Umstand 
steht daher auch im Zusammenhang mit den bekannt gewordenen Plänen der Bundesregierung im 
Fokus der öffentlichen Kritik und führt bei den Bürgern zu einer enorm hohen Unsicherheit, zumal die 
allgemeine Inflation und damit die Verteuerung des alltäglichen Lebens bereits für viele Menschen zu 
einer erheblichen Belastung geworden ist. Nicht umsonst wird über die Bundesförderung effiziente 
Gebäude (BEG) die Installation entsprechender Anlagentechnik gefördert. Dabei wird die 
Wirtschaftlichkeit aller Maßnahmen nicht nur durch die Investitionskosten, sondern auch wesentlich 
von den Betriebskosten bestimmt. Daher ist die bestehende Förderung unbedingt in ihrer jetzigen Form 
fortzusetzen. Punktuell ist sogar eine Erhöhung der Fördersätze erforderlich, um die Klimaziele zu 
erreichen. So sollten neue ordnungsrechtliche Vorgaben nicht zu einem Förderausschluss führen. 

Grundsätzlich sollte nicht überwiegend über Gebote oder Verbote regelnd in den Markt eingegriffen 
werden, sondern vielmehr auf eine Kombination aus Förderung, Preisanreizen und Vorgaben von in sich 
wirtschaftlichen Maßnahmen gesetzt werden. So kann der Staat über die Gestaltung der staatlichen 
Bestandteile der Energiepreise eine Steuerungsfunktion ausüben, was im Fall der flüssigen und 
gasförmigen fossilen Energieträger auch über die im Zeitverlauf ansteigende CO2-Bepreisung nach BEHG 
bereits umgesetzt wird.  Weitere staatliche Preisbestandteile wie z.B. die Energiesteuer kann als 
zusätzliches Steuerungselement erschlossen werden, indem die Orientierung der Höhe der 
Energiesteuer an der CO2-Intensität der jeweiligen Energieträger bemessen wird und so auf die Ziele 
einer erhöhten Energieeffizienz und insbesondere verminderte CO2-Emissionen einzahlt. Insbesondere 
die Belastung der Strompreise sollte vor dem Hintergrund der aktuellen relativen Preisverhältnisse 
geprüft werden. Grundsätzlich sollte der Einsatz klimaneutraler und erneuerbarer Energieträger 
attraktiver für die Verbraucher sein als die Nutzung fossiler Energien. 
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